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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs, 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokümentätronsgesetzes

Jede . natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren t?etel!iQt hat, ist . nach dem Thüringer Beteiiigten-
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen. ; •

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mlndöstinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelidokG in der Beteliigtentransparenzdpkumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur-dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht,, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut Seserfich ausfüllen und zusammen mit der StelfungnQhme senden!

zawe(ch'em,öes0tzeritwurf;hat)^n Sie sich ^

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes Über das Petltlonswesen
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
Druoksache 7/985 '•. ' . . .

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes für das Petitionswesen - Thüringer PetitSonsgeseU <ThürPefG)
Gesetzentwurf d<?r Fraktionen DIE UNKE. der SPD und BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN
- Drucksache 7/2042 - .• , ' .

^

HEiÜen.Sie;siph;a!syertreter:e|nerjuristischßn^ .•

•^l^nigyng^atÜrllc^erB^^n^
^riQs^en^oh^-Öäer;äffeTi^he:.Änstätt^ •
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•,(§':!5;Aj3s,:1.Nr.;1.2.thÜrB^^

Name Organisationsform

or& u^cA^ GF

3^o^ r £?IU^ Iß,
U)^iß^ ^U^vT ^

Geschäfts- öder Rienstaciresse

^Q^^\QJLt^ ^/h^L&Straße, Hausnummer (oder Postfach) 'v

Postleitzahl, Ort

Thüringer Landtag
Zu seh rift.

7/^5^
zu Drs. 7/QS6 (2.0^ -

Üen Mitgliedern des t"€
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Entsprechend ihrer Anfrage stimmen wir dem Gesetzentwurf laut Drucksache 7/2042 zu,

Hauptgründe für diese Zustimmung ist die beabsichtigte Einführung im Gesetz auch ohne
öffentliche Namensnennung.mitzeichnen zu können.

Der zweite wichtige Grund unserer Zustimmung betrifft die Anerkennung schriftlicher
Mitzeichmmgen über Listen, E-Mail oder handschriftlicher Mitzeichiiung, Damit wird der im
Grundgesetz genannten Schriffcform endlich demokratisch entsprochen.
Nicht alle Bürger verfügen über die technischen Möglichkeiten digitaler Mitzeichnung und könnten
so ihr Recht nur eingeschränkt wahrnehmen,

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


